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1 Geltungsbcrelch
Diese Richtlinien gelten fUr den Brandschutz für Lüftungs.
anlagen (raumlufttechnische Anlagen)!) in Gebäuden; sie
gelten auch für Klimaanlagen und Warmluftheizungen.
Diese..:Egchtlinien..g.eltell.."nis:l!l.tür LUftungsanlagen nach
DIN 18017 - Lüftung von Bädern und Spülaborten ohne
Außenfemiter _, soweit diese Luttungsanlagen nach. den
Aiitorderungen des Einführungserlasses zu DIN 4102

_ 'Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen (Aus-
gabe Februar 1970) - errichtet werden.

2 Begriffe
Lüftungsleitungen bestehen ,aus allen von Luft durch-
strömten Bauteilen wie LUftungsrohren, -formstücken!),
-schächten und .kanälen, Schalldämpfern. Ventilatoren,
Absperrvorrichtungen sowie aus ihren Verbindungen, Be.
festigungen, Dämmschichten, Dampfsperren, Folien, Be-
schichtungen und Verkleidungen.

S Baustoffe
3.1 Anforderungen der Landesbau-

ordnung
Nach ~ ... 3) der Landesbauordnung müssen Lüftungslei.
tungen aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A nach
DIN 4102) bestehen und eine glatte Innenfläche haben.
Ausnahmen können gestattet werden, wenn wegen des
Brandschutzes Bedenken nicht bestehe~.
Der Nachweis der Nichtbrennbarkeit ist bei Baustoffen. die
keine organischen Bestandtelle ,enthalten, durch ein Prüf~
zeugniS einer hierfür amt1ich anerkannten Prüfanstalt zu
fUhren. Baustoffe, für die ein besonderer Nachweis entfällt,
sind In DIN 4102 Teil 4 - Brandverhalten von Baustoffen
und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassI-
fizierter Baustoffe, Bauteile und SonderbauteUe - katalog- .
artig zusammengestellt. Der Nachweis der Nichtbrennbar.
keit .anderer Baustoffe sowie der Schwerentftammbarkeit
von Baustoffen sind durch einen PrUfbescheid des Instituts
für Bautechnik in Berlin zu führen. Bei der Beurteilung
der Baustoffe Ist Insbesondere auf die Verbu'ndwirkung.
(s. Hinweise in den Prüfbescheiden) zu achten.

3.2 Lüftungsrohre, -formstücke,
~schächte und pkanäle

Gegen die Verwendung schwereritflammbarer Baustoffe
(Klasse BI nach DIN 4102) bestehen keine Bedenken
a) für Leitungen, dIe nicht durch Decken und. Wände hln-

durchgeführt werden. für die mindestens eine feuerhe'm.
mende Bauart vorgeschrieben ist,

b) fUr die innere Schale mehrschaliger Leitungen mit einer
Feuerwiderstandsdauer von mIndestens 30 Minuten: die
höheren Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer
aufgrund der Abschnitte. 4 bIs 6 bleiben unberührt; u.nd

c) für Leitungen mit Absperrvorrichtungen am Durchtritt
durch Decken oder Wände, für die mindestens eine
feuerhemmende Bauart vorgeschrieben ist; dIe Absperr.
vorrichtungen müssen mindestens die Feuerwiderstands-
klasse K 30 .haben. Die höheren Anforderungen an die
Feuerwiderstandsklasse aufgrund der. Abschnitte 4 bis 6
bleiben unberührt.

Ausnahmen können nicht gestattet werden für Lüftungs.
leitungen

in Treppenräumen notwendiger Treppen,
in Fluren, die als Rettungswege dienen, und
über Unterdecken, an die brandschutztechnische Anfor.
derungen gestellt sind sowie für Leitungen,
tn denen Luft mit Temperaturen von mehr als 85 oe
gefördert wird oder in denen sIch in besonderem Maße

I) SIehe DYN1946Teil 1 CEntwurfsveröffentllchung steht bevor).
t) Siehe Bau- und Prutgrunds1l.tze für Rohre und FormstUcke für

LüftungsleItungen im HInblick auf Anforderungen des Brand.
schutzes (Fassung Februar 1917).

I) Siehe I 47 Abs. 2 satz 1 MBO.
i

Mllteilun8'eD Iffil 51lm 143,



Diese Vorschritt gUt als erfüllt, wenn die Anfur,lt"rungen
der folgenden Abschnitte 4.2 bis 5 eingehalten und die ~üt••
tungsleltungen brandschutztechnisch entsprechend der sch~
matischen Darstellungen In den Bildern 1 bis 17 ausge-
bildet werden (s. S. 147 bis 150).

4.2 Feuerwiderstandsdauer
Die ttbertragung von Feuer und Rauch entsprechend Ab-
schnitt 4.1 muß mit einer Feuerwiderstandsdauer entspre-
chend Tabelle I, zwischen Brandabschnitten jedoch mit
einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten
ausgeschlossen sein.

••

•

•

•

brennbare Stoffe ablagern können (z. B. Abluftleitungen
tür gewerbliche Küchen).

3.3 Dichtmittel fUr L,üftungsleltungen
Gegen die Verwendung geringer Mengen brennbarer Bau.
stoffe (Klasse B 1 oder B 2 nach DIN 4102) zur Abdichtung
der Verbindungen In Bautellen und von Bautel1en für ,LOf-
tungsleltungen bestehen keine Bedenken.

3.4 Äußere Beschichtungen und Ver~
kleidungen sowie Dämmschichten

Für äußere Däinmschichten, Verkleidungen, Dampfsper-
ren, Folien und ähnliche Beschichtungen für Lüftungslei-
tungeIi" gilt Abschnitt 3.2 sinngemäß. Anstelle, schwerent •
flammbarer Baustoffe können für Dampfsperren, Folien und
ähnliche Beschichtungen mit geringer Dicke Baustoffe ge-
stattet werden, die' im eingebauten Zustand mindestens
normalentflammbar (Klasse B 2 nach DIN 4102) sind. Aus
brennbaren Baustoffen bestehende Dampfsperren, Folien
und ähnliche Beschichtungen mit geringer Dicke dürfen
durch Decken oder Wände, fUr die eine feuerhemmende
oder: eine feuerbeständige Bauart vorgeschrieben ist, nur
hindurchgeführt werden, wenn vorgenannte Beschichtun~
gen im Bereich der Durchbrüche beiderseits ganzfiächig an
metallische oder mineralische Baustoffe anliegen; vorge~
nannte Beschichtungen dürfen jedoch nicht unmittelbar an
Dämmaterfal anliegen.

Tabelle 1

Gebäude

mit 3 bis 5 Vollgeschossen

mit mehr als 5 Vollgeschossen,
außer Hochhäusern

Hochhäuser

hohe Hochhäuser

Feuerwiderstandsdauer

30 Minuten

60Minuten

90 Minuten

120Minuten tur Lüftungs~
leitungen .

90 Minuten fUr Absperr~ .-
vorrichtungen

/

3.5. Förderefnrlchtunge.n und Luft-
aUfbereitungseinrichtungen. Regel~
einrichtungen .

Für Bedienungsgriffe, Dichtungen. Lager, Meßelnrichtun-
gen, Isolationen elektrischer und pneumatischer Betriebs-
mittel und ähnl1che für den Brandschutz unwesentliche
Bauteile der Einrichtungen zur Förderung und Aufberei-
tung .der Luft Bowie'zur Regelung der LüftungsanIage dür~
fen. brennbare Baustoffe der Klasse B 1 oder B 2 nach
Dm 4102 verwendet werdep. Dies gilt auch für elektrische
und pneumatische Leitungen, soweit sie außerhalb von Lijf~
tungsleitungen liegen und zur Lüftungsanlage gehörenden
Einrichtungen In Lüftungsleitungen von außen auf kür-
zestem Wege zugefUhrt sind. Weitergehende Verwendung
brennbarer Baustoffe für vorgenannte Einrichtungen Ist
nur nach Maßgabe der Anforderungen des Abschnittes 5.3
zulässig.

3.6 Nicht zur Lüftungsanlage gehörende
Einrichtungen in LUftungslettungen

Soweit in Lüttungsleitungen andere, nicht zur zugehörigen
Lüftungsanlage dienende Einrtchtungen, Insbesondere Lei~
,tungen angeordnet werden (siehe auch Abschnitt 4.5.1.4),
müssen diese Einrichtungen aus nichtbrennbaren Baustof-
fen (Klasse A nach DIN 4102) bestehen.

3.7 Ba'ustoffe tür Lüftungsleitungen
mit glatten Innenflächen '

Als glatte Innenfläche Im Sinne von Abschnitt 3.1 können
z. B. angesehen werden:
Wandungen aus Metall (auch profiliert).
Kunststoff, Steinzeug oder dergleichen,
Innenfiächen mit geringer Rauhhelt8höhe bei LUftung8lei~
tungen aus Beton (z. B. ein auf glatter S~halung herge-
stellter Beton mit geschlossenem GefUge) und Mauerwerk.
dessen Fugen glattgestrichen sind.

4 LUftnngsleltnngen
4.1 . Anforderungen der Landesbau.

ordnungen
Nach ~'... ") der Landesbauordnung mUssen Lüftungslei-
tungen in Gebäuden mit mehr alB zwei Vollgeschossen und
LUftungsleitungen, die Brandabschnitte überbrücken, so
hergestellt sein, daß Feuer und Rauch wcht in andere_Ge~
schosse oder Brandabschnitte Ul?e~~gen) wer':1eJ,l'.können.

t). Siehe I 47 Aba. 2 der MBO.
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4.3 Nachweis des ausreIchenden Feuer-
widerstandes von Lüftungsrohren,
~formstücken, -schächten und
~kanälen

LUftungsrohre, .formstücke, ~schächte und ~kanäle der
Feuerwiderstandsklassen L 30, L 60, L 90 und L 120 gemäß
DIN 4102 Teil 4 einschließlich ihrer VerbindungsmIttel
und Befestigungsmfttel bedürfen keines besonderen ,Nach-
weises der brandschutztechnischen Brauchbarkeit:;).
Lüftungsrohre, -formstUcke, .~schächte und ~kanäle ein~
schließlich Ihrer Verbindungsmittel und Befestigungsmittel,
die nicht DIN 4102 Teil 4 entsprechen, bedUrfen zum Nach-
weis ihrer brandschutztechnischen Brauchbarkeit entspre~
chend Abschnftt 4.2 eines Prilfzeugnisses einer anerkann~
ten Prüfstelle (Abschnitt 8), ab 1. 1. 1981 eines Prüfzei~
ehens, soweit vorgenannte Bauteile nicht im Anhang auf.
geführt sind.

4.4 Nachweis des ausreichenden Feuer-
widerstandes von Absperrvorrich~
tungen in Lüftungsleitungen .' ".

De.r Nachweis der BraUchbarkeit von Absperrvorrlchtun
gen gegen übertragung von Feuer und Rauch für dIe
Feuerwiderstandsklassen K 30, K 60 oder K 90 ist nach der
Prüfzeichenverordnung durch ein Prüfzeichen des Instituts
fUr Bautechnik: In Berlin zu führen. Dies gilt auch für Ab-
sperrvorrichtungen ohne nachzuweisende Feuerwtderstands~
dauer, die gegen ttbertragung von Rauch erforderlich sind
(z. B. JalousiekIappen).

4.5 Anforderungen an die Installation
von Lüftungsleltungen

4,5.1 Auswahl und Anordnung der Bautelle
4.5.1.1 LUftungsleitungen mit erhöhter Brand-, Explo~

sions- oder Verschmutzungsgefahr
Lüftungsleitungen dUrfen mit Lüftungsleitungen, in denen
sich im besonderen Maße brennbare Stoffe ablagern kön~
nen (z, B. Abluftleitungen für gewerbliche Küchen, auch
mit Filtern) oder die der Lüftung von Räumen mit erhöhter
Brand~ oder Explosionsgefahr dienen, nicht verbunden sein.

4.5.1.2 Mündungen
Außenluft~ und Fortluftöffnungen (MUndungen) von Lüf~
tungSleitungen, , aus. denen Brandgase ins Freie gelangen.
können, mUssen so angeordnet oder ausgebildet sein, daß
Feuer oder Rauch nicht in ande~e Geschosse oder Brand. .

') Die bevorstehende Neufassung von DIN 4102 Tel.l 4 wird .An.
gaben. Ober derartige BauteUe enthalten.
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a:SChnltte üb~rtragen werden k~'" nies gilt durch fol-
gende Anforderungen als erfÜll:~:nn~

.a) Die Mündungen müssen von Fenstern, anderen Außen-
wandöffnungen - hierzu gehören auch die Mündungen
von Lüftungsleitungen . - und von Außenwänden mit
brennbaren Baustoffen und entsprechenden Yerkleidun-
gen mindestens 2,5 m entfernt sein; dies gilt nicht für
die Holzlattung hlnterlüfteter Fassaden, Ein Abstand
zu Fenstern und anderen ähnlichen öffnungen in \Vän-
den ist nicht erforderlich, wenn diese öffnungen gegen-
über der Mündung durch 1,5 m auskragende, feuerbe-
ständige und öffnungslose Platten aus nicht brennbaren
Baustoffen geschützt sind.

b) Die Mündungen von Lüftungsleitungen über Dach müs-
sen Bauteile aus brennbaren Baustoffen mindestens 1m
überragen oder von ihnen - waagerecht gemessen ~
mindestens 1,5 m entfernt sein. Diese Abstände sind
nicht erforderlich, wenn diese Baustoffe von den Außen.
flächen der Lüftungsleitungen bis zu einem Abstand von
mindestens 1,5 m gegen Brandgefahr geschützt sind
(z. B. durch eine mindestens 4 cm dicke Bekiesung oder
d;urch mindestens 3 cm dicke, fugen dicht verlegte Be-
-tonplatten ).

Mit dem Austritt von Brandgasen braucht z. B. nicht ge-
rechnet zu werden, wenn die Mündungen durch Absperr-
vorrichtungen gesichert sind oder die Außenluftöffnungen
tiefer liegen als die versorgten Räume.

4.5.1.3 Zuluftanlagen
D~eübertragung von Rauch aus der Umluft, der Außenluft
oder aus Lüftungszentralen durch Zuluftanlagen .muß
durch Absperrvorrichtungen, die durch Rauchauslöseein-
richtungen i!1 der Zuluftleitung ausgelöst werden, verhin~
dert sein; die Rauchauslöseeinrichtung von Absperrvorrichw

tungen nach Abschnitt 4.4 Satz 2 muß gleichzeitig die Zu-
luftventilatoren abschalten. Die Absperrvorrichtungen müs-
sen in der "Zuluftleitung zwischen Zuluftventilator und der
.ersten im Luftstrom folgenden Leitungsverzweigung ange-
ordnet sein.
Für Zuluftanlagen, bei denen eine .übertragung von Rauch
nur aus der Außenluft -möglich ist, genügen Absperrvor-
richtungen in' den Außenluftöffnungen. Eine Übertragung
von Rauch aus der Außentuft kann auch durch die Lage
der Ansaugöffnung verhindert sein (z. B. Ansaugöffnungen
kurz über dem Boden einer Fassade aus nichtbrennbaren
Baustoffen ohne Fenster).
Absperrvorrichtungen können auch in der Umluftlcitung
angeordnet sein. wenn die Lage der Ansaugöffnung den
Anforderungen des Absatzes 2 entspricht und die über-
tragung von Rauch aus Lüftungszentralen nicht möglich
ist.
Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Zuluftventila-
toren in jedem Brandabschnitt und dort in jedem Geschoß
von gut. zugänglichen Stellen abschaltbar sind.

4.5.1.4 Einrichtungen in Lüftungsleitungen
In Lüftungsleitungen und innerhalb der brandschutztech-
nischen Ummantelung von Lüftungsleitungen (z. B. Schäch-
ten) dürfen nur Einrichtungen von Lüftungsanlagen und
zugehörigen Leitungen vorhanden sein. Diese Leitungen
dürfen keine brennbaren oder toxischen Stoffe wie Brenn.
stoffe, Wärmeträger oder hydraulische Flüssigkeiten und
keine Stoffe mit Temperaturen von mehr als 110 oe führen;
zulässig sind jedoch Leitungen, die Lufterhitzern \Värm{).
träger mit hÖheren Temperaturen von außen auf dem kür-
zesten Wege zuführen:
In begehbaren Lüftungsleitungen sind außerdem Leitungen
für \Vasser und Wasserdampf bis 110 -::e, Druckluft sowie
für Abwasser zulässig, wenn sie aus nichtbrennbaren Bau.
stoffen bestehen.

4.5.2 Verlegung von Lüftungsleitungen
4.5.2.1 Alle Leitungsabschnitte
Lüftungsleitungen sind so zu führen oder so herzustellen,
daß sie infolg~ ihrer Dehnung durch Erwärmung bis 900~C

auf Wände und Stützen keine erheblichen, zu den Bauteilen
geneigten Kräfte ausüben können; für Wände und Stützen
gelten senkrecht hierzu gerichtete Kraftkomponenten von
mehr als 1 kN als erheblich. Hierzu müssen insbesondere
lange, gerade, zu den Wänden geneigte Leitungsabschnitte
mit erheblicher Längssteifigkeit, sofern sie nicht mit Kom.
pensatoren versehen sind,
a) genügend Abstand von den Wänden haben,
b) unverschieblich an Decken befestigt oder
c) leicht verschieblich durch Wände geführt sein.
Leitungsdurchführungen durch Decken oder Wände. die
feuerhemmend oder feuerbeständig sein müssen, sind durch
nichtbrennbare mineralische Baustoffe dicht zu ver-
schließen.

4.5.2.2 Leitungsabschnitte, die feuerwiderstandsfähig sein
mUssen

Leitungsabschnitte, die feuen ••.iderstandsfähig sein müssen
und großflächig an Eauteilen mit brennbaren Baustoffen
der Klasse B nach DIN 4102 angrenzen. mussen \'on diesen
Bauteilen mindestens 5 cm Abstand einhalten.

4.5.2.3 LeftungsabR<;hnitte im Freien und Bauteile für
Außenluft und ,Fortluftöffnungen

Für Leitungsabschnitte im Freien, die im Brandfall von
Brandgas durchströmt werden können, genüg-en anstelle
von feuerwiderstandsfähigen Lcitungsbautdlcn Bauteile
aus Stahlblech.
Leitungsbauteile aus Stahlblech müssen jcdoch v("InBau-
leilen aus brennbaren Baustoffen mindestens 50 cm Ab-
stand haben; der Abstand braucht nu:" 20 cm betrag.;n.
wenn die brennbaren Baustoffe durch eine minuestr,ns 2 cm
dicke Schicht aus mineralischen, nichtbrennharen Baustof.
fen gegen Entflammen geschützt sind.' Für Lcitung!:iub-
schnitte im Bereich der Durchführungen durch \Varm<iiicher'
und Außenwände einschließlich C!er Bauteile für Au'ßcn-
luft- und Fortluftöffnungen genügen anstelle d('r feuer-
widerstandsfähigen Leitungsbauteile Bauteile aus Stahl-
blech, wenn vorgenannte Dächer oder \Vändc. aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen oder die~e Lcitungsab.
schnitte außen mindestens 8 cm. dick mit mineralischen
Baustoffen der I{lasse A nach DIN 4102 ummantelt F1ind.
Für Leitungsabschnitte auf Flachdächern, die im' Bmnd-.
fall von Brandgas durchströmt werden" genügen anstelle
von feuerwiderstandsfähigen Leitungsbauteilen Bauteile
aus. schwerenttlammbaren Baustoffen (Klasse B 1 nach
DIN 4102). Die Bauteile der Lcitungsabschnitte mÜl'sen
gegen Herabfallen, auch im Hinblick auf den Brandfall,
gesichert sein; der Abstand von Bauteilen aus brennbaren
Baustoffen muß ~ im Grundriß gemessen - mindestens
1,5 m betragen. sofern nicht diese Baustoffe dort gegen
Entflammen geschützt. sind (z. B. durch eine mindestens
4 cm dicke Bekiesung oder durch mindestens 3 cm dicke,
fugendicht verlegte Betonplatten ).

4.5.2.4. Einbau von Absperrvorrichtungen
Die Absperrvorrichtungen nach Abschnitt 4.4 Satz 1 sind
nach den Besonderen Bestimmungen des Pt'üfbcschcids ein-
zubauen. Der lichte Abstand zwischen Absperrvorl'i('.htun.
gen muß in der Wand- oder Deckenebene mindestens 15 cm
betragen, sofern die Besonderen Bestimmungen des Prüf-
bescheides nichts anderes bestimmen.
Absperrvorrichtungen nach Abschnitt 4.4 Satz 2 (Hirfen
zu brandschutztechnischen Z•.•vecken nur nach Maßgabe der
Bilder 5 bis 8, insbesondere nur in Lüftungszentralen an-
geordnet werden.

5 Ventilatoren, Einrichtungen zur Luftaufbercltung
und Lüftungszentralen

5.1 An f 0 r d eru ng end C I' La n de s
bauordnungen

Zur Abwehr der Brandgefahren infolge des Maschinen-
betriebs und der Luftaufbereitung genügen - soweit nicht
weitergehende Anforderungen entsprechend Abschnitt 6 zu
stellen sind -. die Anforderungen entsprechend Abschnitt 5.'
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.) 172 MBO.

Weitergehende brands~hut~teehnische. Anf_~i-derUngenauf-
grund von fi 47 Abs. 1 und 6 MBO brauchen nicht gestellt
zu 'werden.

5.2 Lu f t e.r hit zer
Bei Lufterhitzern, deren Heizfiächentemperaturen mehr als
160 oe erreichen können, muß ein Sicherheitstemperatur.
bE!grenzer im Abstand von 50 cm bis 100 cm vom Luft-
erhitzer entfernt in die Lüftungsleitung eingebaut werden,
der den Lufterhitzer bei Erreichen einer Lufttemperatur
von 110 oe selbsttätig abschaltet. Bei direkt beheizten Luft-
erhitzern muß zusätzlich ein Strömungswächter vorhanden
sein; der beim Nachlassen oder Ausbleiben des Luftstroms
die Beheizung selbsttätig abschaltet, es sei denn, daß die
Anordnung des Sicherheitstemperaturbegrenzers auch in
diesen Fällen die rechtzeitige Abschaltung der Beheizung
gewährleistet. Dies -gilt als erfüllt bei Warmlufterzeugern
nach DIN 4794.

5.3 Filtermedien, Kontaktbefeuchter
und Tropfenabscheider

Bei Ftitermedien, Kontaktbefeuchtern und Tropfenabschei-
dern aus brennbaren Baustoffen (Klazse B 1 oder Klasse B 2
nach DIN 4102) muß durch ein im Luftstrom nachgeschal-
tetes engmaschiges Gitter oder durch eine Luftaufberei-'
tungseinrichtung auS nichtbrennbaren Baustoffen sicher.
gestellt sein, daß brennende Teile nicht vom Luftstrom
mitgeführt werden kÖnnen.

5.4 W är mer ü.ckge winn un g sanlagen
Soweit bel der Verwendung von Wärmerückgewinnungs-
anlagen nach diesen Richtlinien nIcnt beurtettt werden
kann, daß eine Brandübertragung ausgeschlossen ist, sind
die zur Verhinderung einer Brandübertragung notwendi-
gen Vorkehrungen näch Gutachten festzustellen.

5.5 Lüft.ungszen t ra 1en
5.5.1 Erforder.nis
Innerhalb von Gebäuden mit mehr als 2 Vollgeschossen
dürfen Ventilatoren und Luftaufberettungseinrichtungen
nur in besonderen Raumen (Lüftungszentralen) oder inner-
halb von LiIftungsleitungen mit einer Widerstandsdauer von
mindestens 90 Minuten aufgestellt sein, wenn an die Ven-
tilatoren oder Luftaufberettungseinrichtungen anschlie-
ßende Leitungen in mehrere Geschosse oder Brand-
abschnitte führen. Lüftungszentralen dürfen nicht ander.
weitig genutzt werden.

5.5.2 StUtzen, Wände, Decken, Fußböden und öffnungen
Tragende Bautelle sowie Decken und Wände zu and~ren
Räumen müssen mindestens der Feuerwiderstandsklasse
F 90 entsprechen. Andere Wände und Decken sowie Fuß-
böden müssen aus .nichtbrennbaren Baustoffen bestehen;
brennbare Baustoffe, müssen durch mindestens 2 cm 'dicke
.Schichten aus minei.aUschen, nichtbrennbaren Baustoffen
gegen Entflammen geschützt sein. öffnungen in den Wän-
den zu anderen Räumen müssen durch Abschlüsse minde-
stens der Widerstahdsklasse T 30 geschützt ein; Türen
müssen in Richtung tler Rettungswege aufschlagen .

.5.5.3 Ausgänge
Lüftungszentralen dUrfen mit Aufenthaltsräumen nicht in
unmittelbarer Verbindung stehen. Lüftungszentralen müs-
sen Ausgänge zu Rettungswegen (Flure, Treppenräume) ,
oder ins Freie haben. Innerhalb der Zentrale muß in höch-
stens 30 m Entfernubg ein Ausgang erreichbar sein; die
Ausgänge k.önnen auf, denselben Rettungsweg führen.
Satz 1 bis 3 gUt entsprechend für begehbare Lüftungs-
leitungen, in denen Ventilatoren oder Luftaufbereitungs-
einrichtungen aufgestellt sind.

15.5.4. Lüftungsleltungen in LQttungazentraIen aufgrund
von Abschnitt 5.5.1

In Lüftungszentralen niüs,sen LeItungsabschnitte mit Innen-
schalen aus schwerentfiammbaren Baustoffen mindestens
die Widerstandsdauer haben, die für die außerhalb der
Lüftungszentrale ansChlleaenden Leitungsabschnitte vor.
geschrieben ist. '
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6 Besondere Anforderungen fIIr .bauJIclle AnlnrI.en.
oder Räume besonderer An oder Nutzung

Nach I ... l) der Landesbauordnung können für bauliche
Anlagen oder Räume besonderer Art oder 'Nutzung 00-
songere Anforderungen an den Brandscnutz gesteUt wer- '.
den, wenn ihre Benutzer oder die Allgemeinheit gefährdet '._-
oder in unzumutbarer Weise belästigt werden.
Die Anforderungen der vorstehenden Abschnitte 3 bis 5
entsprechen in der Regel auch den brandschutztechnischen
Erfordernissen für Lüftungsanlagen in baulichen Anlagen
oder Räumen besonderer Art oder Nutzung. Ledigl1ch bei
Lüftungsanlagen
a) für Gebäude oder Räume mit groBen Menschen.
ansammlungen.

b) für Gebäude oder Räume für kranke oder behinderte
Menschen,

c) für Räume mit erhöhter Brand- oder Explosionsgefahr.
. können zusätzliche brandschutztechnische Maßnahmen not ..
wendig werden, z. B. Anordnung von Rauchauslöseelnrich-
tungen für Absperrvorrichtungen.
Soweit die aggressive Beschaffenheit der Abluft VentUa..
toren aus brennbaren Baustoffen (Klasse B 1 oder K1a.sse
B 2 nach DIN 4102) und Lüftungsleitungen ohne Absperr-
vorrichtungen mit Leitungsabschnitten ohne Feuerwider.
standsfähigkeit ggf. auch aus schwerentflammbaren Bau.
stoffen (Klasse B 1 nach DIN 4102) erfordert, dürfen Ab-
luftanlagen, .die Brandabschnitte, Geschosse oder Räume.
überbrücken, die durch mindestens feuerhemmende Bau ..
teUe voneinander abgetrennt sein müssen, nur nach :Maß.
gaben des Bildes und der folgenden Anforderungen ange ..
ordnet sein:
a) Die Lüftungszentrale muß Im obersten Geschoß l1egen.
b) Die Lüftungszentrale darf nur Fenster mit feststehen ..
der, gegen Feuer widerstandsfähiger Verglasung der
Feuerwiderstandsklasse G 90 nach DIN 4102 TeU S
haben. .

c) Die Lüftungszentrale muß im Dach eine selbsttätig.
öffnende, durch Rauchmelder in der Lüftungszentrale
auslösende Rauchabzugseinrichtung haben; ihr offener
Querschnitt muß mindestens das l,5fache ,des lichten
Querschnitts der größten in die Lüftungszfmtrale ein.
geführten Abluftleitung haben.

d) Die Lüftungsleitungen müssen durch das Dach der
. Lüftungszentrale ins Freie geführt sein.

,e). In der Lüftungszentrale müssen Lüftungsleitungen ohne
Feuerwiderstandsfähigkeit aus schwerentfiammbaren
Baustoffen (Klasse B 1 nach DIN 4102) und Ventila-
torengehäuse aus brennbaren Baustoffen (Klasse B 1
oder Klasse B 2 nach DIN 4102) durch genügenden Ab-
stand zu entsprechenden Bauteiten anderer Leitungen,.,
einen mindestens 2 cm dicken Strahlungsschutz aus
mineralischen, nichtbrennbaren Baustoffen oder andere
Bauteile gegeneinander gegen Entflammen geschützt
sein; mit Brandgasförderung' in die Lüftungszentrale
durch diese Ventilatoren braucht nicht gerechnet zu
werden. . .

'1 Anerkannte Prtlfstellen
Prüfzeugnisse nach Abschnitt 4.3 müssen von folgend""en-
Prüfstellen a~sgestellt sein:
a) Staatliches Materialprüfungsamt Nordrheln-Westfalen.
Marsbruchstraße 186, 4600 I?ortmund 41

b) Institut für Haustechnik, TU München, Arclsstraße 21,
8000München 2,

c) Amtllche Forschungs- und Materlalprüfungsanstalt tur
das Bauwesen - OUo-Graf-Institut - Universität
Stuttgart. Pfaffenwaldring 4, 7000 StuttgB.rt 80.

8 Bauvo~IBgen im bauaufslchtllchen Verfahren
Für Geb~ude mit mehr als 2 Vollgeschossen oder mit meh.
reren Brandabschnitten, In denen Geschosse oder Brand.•



von Schlichten, dC'r'.}nWände Decken durchdringen. ist
nachzuweisen.

abschnitte 'durch Lüftungslettungen überhrücU \,"erden,
sind folgende Unterlagen einzureiChen;
a) Bauzeichnungen mit schematischer Darstellung entspre-

chend den Bildern dieser Richtlinie oder Beschreibung
der, Ltiftungsanlagen (Leitungen. Lüftungszentralen,
AbsperrvorrJchtungen, Jalousieklappen, Rauchauslösc-
einrichtungen. Mündungen sowie sonstige Bauteile der
Lüftungsanlage, die brandschulztechnisch bedeutsam
sind); die Feuerwiderslandsdauer der Bauteile und Lüf-
tungsleilungsabschnitle ist anzugeben.

b) Nachweise über die Feuerwiderstandsklasse der Bau-
teile der Lüftungsleitungen (z. B. Prüfzeugnisse, all-
gemeine bauaufsichtliehe . Zulassungen oder Prüf.
bescheide).

c) Angaben über die vE'rwendetcn. Baustoffe, erforder-
lichenfalls mit Nachweis des brandschutztechnischcn
Verhaltens (z. B. durch Prüfzcugnis oder Prüf~
bescheid).

+
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Bild 1. A bluftanlagcn ohne Ventilatoren, mit getrennten

'Leitungen. ohne Absperrvorrichlungen

I

•
9 Schlußnhnahme
. Zur Sc:hlußabnahme ist zum Nachweis, daß die Lüftungs-
anlagen den Bestimmungen dieser Richtlinie entsprcchen,
eine _Bescheinigung des Fachunternchmers beizubringen,
die zu' den Eaugenehmigungsaktcn zu nehmen ist.

]0 Anhang

Folgende' Bauteile von Lüftungsanlagen hedürfC'n kcin(':s
Nachweises ihrer brandschutztechnischen Brauchbarkeit:

Bild 1. Bild 2.

Leitung mit \Viderst~ndsdauer gemäß Tabelle 1

Abluftöffnungen
D.ie r.Wndung-cn über Dach müssen Abschnitt
4.5.1.2 t'Iltspl'cchcn.

Bi!d 3. Lüftungsanlagen mit getrennten Hauptleitungen

G> Ventilator

llih.l 2. Abluftanla~t'n OJlll~' Vl'c:.ti!atoren. mit g-etrcnnll'n
Lcitt:ng(~n. nlit Ahspl!ITVmTichtungl'n

M Mündungen: Bei Zuluftanlagen braucht mit dem
Austritt von Brandgasen nicht gCI'echnet zu
werden (vergl. Abschnitt 4.5.1.2, Abs.2).

Bild 3.
luftun!ilU~ntfal~

Die Absperrvorriclltung AV 1 dient im Falle
nichtbrennbarer Leitungen lediglich cer Siclll'-
rung der MÜf;ldung über Dach
(\"erg!. Absehn.4.5.1.2).
Die Absperrvorrichtung AV 2 dient der Siche-
rung der Mündung über Dach
(vcrgl. Abschn.4.5.1.2).

L('itung mit Widerslandsdaucr gemäß Tabelle 1
Lo.:.'itungolme \Viderst~nd~{lauer
Gemeinsame Ummantelung mrhl'prer Leitungen
mit Widen:landsdauE'r gemüß Tabelle 1
. I
AhspCrITOrr:cht.ung mit Widcrstandsdau<;r
gemäß Tabelle 1.
Abluftöffnung

Leitung mit \Viderstandsdauer gemäß Tabelle 1
Leftung ohne \Viderstandsdauer
Leitung ohne Widerstandsdauer, siehe jedoch
Abschnitt 5.5.4

11::: Zuluft- bzw. Abluftöffnung

AV2

AVl

.'~- ---=-=~
" lt lt ""1. "rr--;'-~~I:~--it=:J~

I, .

rr=-=-_ =--==-=~
" tI 11 tI".)t ,=~,-,

~ "i...~==:=..:~:=:=.
.' , ~-, I

,
\ '.

10.1 L ü f tun g s sc h ä c h ted e I' Fe u e r w i der-
standsklasse L 90 aus Formstücken
aus Leichtbeton

Die Leitungen sind mit Mörtel der Mörtelgruppe n oder In
nach DIN 1053 aus Formstüekcn, die den ganzen Quer-
schnitt umfassen. aufzubauen. Die Dicke vollwandiger
Wangen und Zungen' muß mindestens 5 cm betragen. Im
übrigen müssen die Formstücke DrN 18150 Teil 1 -
Baustoffe und Bauteile für Hausschornsteine: Formstücke
aus Leichtbeton für einschalige Schornsteine, 'Anforderun-
gen _1) entsprechen. Abweichend von Abschnitt 3.2 b)
dürfen in .den Schächten Schalen aus brennbaren Baustof-
fen nicht angeordnet werden, es sei denn, die Dicke der
Wangen und Zungen entspricht den von vorgenannter N~rm
für Hausschornsteine vorgeschriebenen Werten. Werden
die Schachtwände durch Decken unterbrochen. so müssen
diese im Bereich des Schachtes aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen (Klasse A' nach DIN 4102) bestehen. Die Stand.
sicherheit von Schächten, deren \Vände Decken durchdrin-
gen, ist nachzuweisen .

I) Mit dem Erscheinen dcs Welßnrucke$ dieser Norm ist noch im
La.ufe dc.q Jahres 1977 zu rechnen.

10.2 L U f tun g s s c h ä c h 1 e der Fe u e r w i der _
standsklasse L 30 und L!JO aus Wän-
den n n c hAb oS c h n it t e n 4.3. 5.1 und 7.1
von DIN 4102 BI a t ~ 4 - B r a n d v C I' h a 1_
ten von Baustoffen und Bauteilen;
Einreihung in die Begriffe
(Ausgabe Februar 1970)'

. Die Wände von Lüftungsschächten der Feuerwiderstands-
klasse L 30 m(issen den Anforde,-"ungen von DIN 4102
Blatt 4 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen;
Einreihung in die BCgriffe - (Ausgabe Februar 1970) Ab- j

schnitt 4.3, 5.1 und .7.1. die Wände von Lüftungsschächten
der Feuerwiderstandsklasse L 90 den Anforderungen der
Abschnitte 5.1 oder 7.1 vorgenannter Norm entsprechen;
die Wände rnüssen jedoch aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen. Schachtwände, die nur als nichttragende Wände
feuerwtderstandsfähig sind. müssen geschoß\o,'eise auf
Decken aufgesetzt und so angeordnet sein. Z. B: in der Nähe
von tragenden' Wänden, daß sie infoJge von Deckenverfor.
mungen nicht belastet werden; die Decken müssen im Be-
reich des Schachtes aus nichtbrennbaren Baustoffen
(Klasse A n~ch DIN 4102) bestehen. Die Standsicherheit•

•
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Bild 4. Lüftungsanlagen mit getrennten Hauptleitungen

Leitung mit Widerstandsdauer gemäß Tabelle 1
Leitung ohne Widerstandsdauer
Leitung ohne Widerstandsdauer, siehe jedoch
Abschnitt 5.5.4~=Zuluft- bzw. Abluftöffnung

@ Ventilator

iJUd 5. Lüftungsanlagen mit getrennten Hauptleitungen
__ Leitung mit Widerstandsdauer gemäß Tabelle 1
==== Leitung ohne Widerstandsdauer
_.- Leitung ohne Widerstandsdauer, siehe jedoch

Abschnitt 5.5.4

(I:. Zuluft- bzw. Abluftöffnung

@ Ventilator

l222J Jalousieklappe oder Absperrvorrichtung
entsprechend Abschnitt 4.4

M 'Mündung: Bei Zuluftanlagen braucht mit dem
Austritt von Brandgasen nicht gerechnet zu
werden (vergL Abschnitt 4.5.1.2, Abs.2).

Bild 6. Lüftungsanlagen mit getrennten Hauptleitungen

-- Leitung mit Widerstandsdauer gemäß Tabelle 1
____ Leitung ohne' Widerstandsdauer
__ Leitung ohne Widerstandsdauer, siehe jedoch

Abschnitt 5.5.4

11:' Zuluft- bzw. Abluftöffnung

t2> Ventilator

1••• 1 Jalousieklappe entsprechend Abschnitt 4,5 oder
Absperrvorrichtung entsprechend Abschnitt 4.4

Bild '7. Lüftungsanlagen mit getrennten Hauptleitungen,
gemeinsame Außenluft- bzw. ~ortIuftleitung

Leitung mit Widerstandsdauer gemäß TabelJe 1
____ Leitung ohne W~derstandsdauer
___ Leitung ohne Widerstandsdauer, siehe jedoch

Abschnitt .5.0.4

)1 = Zuluft- bzw. Abluftöffnung

6') Ventilator
l!ilJ Jalousieklappe oder Absperrvorrichtung

entsprechend Abschnitt 4.4
M Mündung: Bei Zuluftanlagen braucht mit dem

Austritt von Brandgasen nicht gerechnet zu
werden (vgl. Abschnitt 4.5.1.2, Abs. 2).

~emerkung :
Die Ventilatoren können vor oder hinter den Jalousieklappen
oder den Absperrvorrichtungen angeordnet sein.

Bild 8. Lüftungsanlagen mit getrennten Hauptleitungen,
gemeinsame Außenluft. bzw. FortluftIeitung

__ Leitung mit Widerstandsdauer gemäß Tabelle 1
=:=:== Leitung ohne Widersiandsdauer
=~==Leitung ohne Widerstandsdauer, siehe jedoch

Abschnitt 5.5.4.

11:::' Zuluft- bzw. Abluftöffnung

@ Ventilator

t!Z!J Jalousieklappe oder Absperrvorrichtung
entsprechend Abschnttt 4.4

Bemerkung:
Die Ventilatoren können vor oder hinter den Jalousieklappen
oder den Absperrvorrichtungen angeordnet sein.

Bild 9. Lüftungsanlage mit gemeinsamer Hauptleitung
mit vertikal durchströmten Absperrvorrichtungen

-- Leitung mit Widerstand~dauer gemäß Tabelle 1
____ Leitung ohne Widerstandsdauer
___ Leitung ohne Widerstandsdauer, siehe jedoch

Abschnitt 5.5.4

11::: Zuluft. bzw. Abluftöffnung
e Ventilator

~ Absperrvorrichtung mit Widersiandsdauer
gemäß Tabelle 1

M Mündung: Bei Zuluftanlagen braucht mit dem
Austritt von Brandgasen nicht gerechnet zu
werden (vergJ. Abschnitt 4.5.1.2, Aba.2).

•

•

•luftungnentrol •

c:.-= _'=_~_==q
It It It II .

fr---=====:;::>
11 It It It
Tj--=-;:'=-===,,;::>
:: lt" It

!!
lL. ::tJJ=; ~;.

\..
Bild 9.

lüft ungszent fale
/

'rlr;:'';r.~'_: '. :
Jt~&" .Ci ,

L__ ==:'-==;'::~
It It It

\,;-~-;:._-:.. -:==:=1
iI iI iI

Co -=.-::_~
fj iI il

Bild 8.
••

,
c,':.- --- ;"I

TI irin:
"
rr--=';:- :>
" 11 11 11"" ,

11 r ----- --~:nnnf
"

~~~ .~
i..!:~..!..-:'L.'_: : -

-\üftun szentro.l
Bild 7.

148 Mitteilungen .H,Bt,611977



"•. - ••
lü"ungsuntraJI!,

r ':W=-'r ~
:F-,':'- :,-=-=:::11

tI tl It

00=::==_-=="
tl 11 11

c-:---: -"=I<:::
fi il 11

':.":..===.==.=::1
11 11 11

Lüftungszlntra.[t!'

Lüftungs:zeontrClle
J .

'rr= ':e=-.
ij
I,..:--..::.---.=_:..=.:J
il tI""
Ir-====-=-.=-~=~
" " 11 11II

C"'_"'::"'.:== -~
Ii i1 il

•
Bild 10. Bild 11. Bild 12.

Bild 10. Lüftungsanlage mit gemeinsamer Hauptleituni
mit vertikal durchs"trömten Absperrvorrichtungen

===
==

Leitung mit Widerstandsdauer gemäß Tabelle 1
Leitung ohne WIderstandsdauer
Leitung ohne Widerstandsdauer , siehe jedoch
Abschnitt 5.5.4

~ Absperrvorrichtung mit Widerstandsdauer
gemäß Tabelle 1

M Mündung: Bei Zuluftanlagen braucht mit dem
Austritt von Brandgasen nicht gerechnet zu
werden (vergl. Abschnitt 4.5.1.2, Ahs.2).

=

=~=

=

Leitung mit Widerstandsdauer gemäß Tabelle 1

Leitung ohne WIderstandsdauer
Leitung ohne Widerstandsdauer, siehe jedoch
Abschnitt 5.5.4
Leitung in Form eines betonierten Schachtes
oder eines Schachtes aus Ziegelmauerwerk mit"
einer Widerstandsdauer gemäß Tabelle 1

11= Zuluft- bzw. Abluftö~fnung

@ Ventilator
:ca: Absperrvorrichtung mit Widerstandsdauer

gemäß Tabelle 1 ,

Bild 12. Lüftungsanlage mit gemeinsamer Hauptleitung
mit horizontal durchströmten Absperr-
vorrichtungen

11::: Zuluft- bzw. Abluftöffnung
(l) Ventilator . 1

Leitung in Form eines betonierten Schachtes,
oder eines Schachtes -aus Ziegelmauerwerk mit

\ einer Widerstandsdauer gemäß Tabelle 1

Leitung mit WIderstandsdauer gemäß Tabelle 1
Leitung ohne ,Widerstandsdauer
Leitung ohne Widerstandsdauer, siehe jedoch
Abschnitt 5.5.4

Ir::: Zuluft- bzw. 'Abluftöffnung

Gi). Ventilator

:::21: Absperrvorrichtung mit WIderstandsdauer
gemäß Tabelle 1

Bild 11. Lüftungsanlage mit gemeinsamer Hauptleitung
mit horizontal durchströmten Absperr-
vorrichtungen

LOftungnentrl1J.
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:zz"=??,, ,. 1 ,i"?? 11 ", ,li?? , ?? 11 ?? ,?? Bild 14. Leitungsführung durch .Braridabschnitte

Bild 13. Abluftanlagen . mit getrennten. Hauptleitungen
ohne Absperrvorrtchtungen, mit Ventilatoren, die
im wesentlichen aus mindestens normalentfl.amm-
baren Baustoffen bestehen

a,b,e Verschiedene Brandabsc~nitte
Leitung mit einer Widerstandsdauer von
90 Minuten (L 90)
Leitung ohne Widerstandsdauer

••
Leitung mit Widerstandsdauer gemäß Tabelle 1
Leitung ohne Wide,rstandsdauer

Abluftöffnung
6) Ventilator

Bemerkung: .
,Siehe hierzu auch Abschnitt 6.

11Z Zuluft- bzw. Abluftöffnung

~ Absperrvorrichtung mit einer Widerstands-
dauer von 90 Minuten (K 90)-=-: Besondere Decke mit einer Widerstandsdauer
von 90 Minuten, auch bei Beanspruchung von
oben~ die Decke schließt die Leitung vollstän-
dig gegen das Innere des Brandabschnittes ab.
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Senkrechte Leitungen:
Stahlblech schwarz oder .verzinkt (z. B. Wickelfaizrohr
mich DIN 24145). Durchmesser rnax. 200 mrn. Die Ver-
bindungsstellen dürfen mit geringen Mengen"brennbarer
Baustoffe abgedichtet. werden. Die Leitungen müssen_
eine mind. 30 rnrn dicke Ummantelung aus nichtbrenn-' •
baren Mineralfasermatten (äußere Kaschierung mit
Alu-Folie 1st zulässig) haben. '
Auf die o.~. Durchmesserbeschränkung kann verzichtet
werden, wenn die Leitungen eine Isolierung entsprechend
der Widerstandsklasse gemäß Tabelle 1 erhalten bzw. in
Schächten verlegt sind, deren Wände eine entsprechende
Feuerwiderstandskiasse besitzen .

Deckenverguß:
Leitung fest einbetoniert. Ein Korrosionsschutz durch

, brennbare Folien oder Anstriche ist zulässig.
Verbindungsleitung zum Induktionsgerät:

Max. 150 mm<t>aus Stahlblech oder bis zu einer Länge
von 25 cm aus Aluminium mit mind. 30 mm dicker Um-
mantelung aus nichtbrennbaren Mineralfasermatten
(äußere I{aschieriJng mit Alu-Folle ist zulässig),. Auf
diese Ummantelung kann bei Verbindungsleitungen aus
Stahlblech verzichtet werden, wenn die Verbindungslei-
tung von brennbaren Baustoffen mind. 5 cm entfernt
und außerdem durch eine Verkleidung ein Abstand von
mind. 5 cm zu brennbaren Stoffen sichergestellt ist. Die
Verbindungsleitung muß durch Flansch- oder Steckver-

.bindung mit dem Rohrstutzen und dem Induktionsgerät
verbunden sein. Bei einer Steckverbindung muß die Ver- '.'
bindungsleitung ca. 6 cm auf- oder eingesteckt werden;
die Einstecklänge darf mind. 4 em betragen, wenn die
Verbindung mit 4 Blechtreibschrauben gesichert ist. Die
Verbindungsstellen dürfen mit geringen Mengen brenn-
barer Baustoffe abgedichtet werden.

Induktionsgerät :
Aus nichtbrennbaren Baustoffen; dies gilt auch für die
Düsen. Das Induktionsgerät muß von brennbaren Bau-
stoffen mind. 5 cm entfernt sein; durch eine Verkleidung
ist außerdem ein Abstand von mind. 5 cm zu brennbaren
Stoffen sicherzustellen. Anschlußstutzen max.l00 mm (/).

::;:!:t:=!~:!t~::
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Bnd 15. Leitungsführung in allgemein zugänglichen
Fluren, die als Rettungswege dienen
a Allgemein zugänglicher Flur

= Leitung. mit einer Widerstandsdauer von
,30 Minuten (L 30)

____ Leitung ohne Widerst.andsdauer

1'= Zuluft- bzw. Abluftöffnung

~ Absperrvorrichtung mit einer Widerstands-
dauer von 30 Minuten (K 30)

=-=-= Besondere Decke mit einer Widerstandsdauer
von 30 Minuten, auch bei Beanspruchung von
oben; die Decke schließt die Leitung vollstän-
dig gegen das Innere des Rettungsweges ab.

.Bild 16.. Zuluftanlage mit Induktionsgeräten. mit waage-
rechter Verteilung im darunterliegenden Geschoß

Waagerechte Leitungen:
Stahlblech schwarz oder verzinkt (z. B, Wickelfalzrohr
nach Dm 24145). Die Verblndungsstellen dürfen mit ge-
ringen Mengen ~rennbarer Baustoffe abgedichtet werden.

Rohrstutzen, die durch die Decke reichen:
Wie waagerechte Leitungen, jedoch max. 150 mm~ und
-mlnd. 10 cm aus der ,Decke herausragend. .

Deckenverguß:
Rohrstutzen fest einbetoniert. Ein Korrosionsschutz des
Rohrstutzens durch brennbare Folien oder Anstriche ist
zulässig.

Verbindungsleitung zum, Induktionsgerät:
Max. 150 mm<;f)aus Stahlblech oder bis zu einer Länge
von 25 cm aus Aluminium mit mind. 30 mrn dicker Um-
mantelung aus nichtbrennbaren Mineralfaserrnatten
. (äußere. Kaschierung mit Alu-Folie ist zulässig). Auf
diese Ummantelung. kann bei Verbindungsleitungen aus
Stahlblech verzichtet werden, wenn die Verbindungslei-
tung von brennbaren Baustoffen mind. 5 cm entfernt
und außerdem durch eine Verkleidung ein Abstand von
min~l."5 cm zu brennbaren Stoffen sichergestellt 1st. Die
Verbindungsleitung muß durch Flansch- oder Steckver-
bindung mit dem Rohrstutzen und dem Induktionsgerät
verbunden sein. Bei einer Steckverbindung muß die Ver-
bindungsleitung ca. 6 cm auf- oder eingesteckt werden;

die Einstecklänge darf mind. 4 cm betragen, wenn di~
Verbindung mit 4 Blechtreibschrauben gesIchert Lst. DIe
Verbindungsstellen dürfen mIt geringen Mengen brenn-
barer ~ustoffe abgedichtet werden.

Induktlonsgerät:
Aus nichtbrennbaren Baustoffen; dies gilt auch für dte
Düsen. Das Induktionsgerät muß von brennbaren Bau-
stoffen mind. 5 cm entfernt sein, durch eine Verkleidung
ist außerdem ein Abstand von mind.5 cm zu brennbaren
Stoffen sicherzu~tellen. Anschlußstutzen max.l00 mm ~.

Bild 17. Zuluftanlage mit Induk-
tionsgeräten und senk-
rechter Verteilung
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Hinweis zur Uberwachung von vorgefertigten Bewehrungen
Die Bauaufsichtsbehörden beabsichtigen. die werkmäßig Insbesondere sollen in die überwachung einbezogen werden:
vorgefertigte Bewehrung in die bauaufsichtUche 'Ober- 1 die allgemeine 'Oberwachung des üblichen Biegens

.'wachung (besteh~nd aus Eigen- und Fremdüberwachung) von Bewehrungen, vor allem um die Verwendung von'
einzubeziehen und eine entsprechende Anderung der 'Ober- nicht bedingungsgemäßem Betonstahl zu verhindern;
wachungsverordnun~ vorzunehmen. I?as bedeutet, ?aß ins- 2 durch Widerstands-Punktschweißen hergestellte Be-
besondere Biegebetnebe und Baufirmen mit vergleIchbaren ehrung n nach DIN 4099 Teil 2 (in der di Ub€r.
Einrichtungen eine Eigentiberwachung durch~ühren Wachunge cf rdert i d) d gf e
haben; die Fremdüberwachung ist durch eine ttber" w. g 0 w r UD g .
wachungs- j GUteschutzgemeinschaft oder aufgrund eines 3 VerarbeItung vom Ring.
Uberwachungsvertrages durch eine hierfür 'bauaufsichtiich An den entsprechenden 'Oberwachungsrichtlinien wird zur '.
anerkannte Prüfstelle durchführen zu lassen. Zelt gearbeitet.
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